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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2012 /2013 von der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation angenommen. Sie
entstand während meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
deutsches und internationales Strafrecht.

„Keine Schuld ist dringender als die, Dank zu sagen.“ Dies wusste schon Marcus
Tullius Cicero und es ist mir ein besonderes Anliegen, meinen Wegbegleitern, ohne
deren Unterstützung die Erstellung dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre, von
Herzen zu danken.

Zuvorderst möchte ich meinem Doktorvater und Lehrer, Herrn Professor Dr. Claus
Kreß, LL.M. (Cambridge), danken – für die Erstellung des tiefgreifenden Erstgut-
achtens und weit darüber hinaus. Es wird mich immer mit Stolz erfüllen, Mitarbeite-
rin an seinem Lehrstuhl gewesen zu sein, und ich empfinde es als großes Glück, einen
fachlich so brillanten wie auch menschlich wunderbaren Chef zu haben. Seine he-
rausragende Lehre, sein Vertrauen und steter Rückhalt haben einen Beitrag von un-
schätzbarem Wert zum Gelingen dieser Arbeit, aber auch insgesamt zu meiner beruf-
lichen wie persönlichen Entwicklung geleistet.

Herrn Professor Dr. Jürgen Seier danke ich sehr herzlich für die beeindruckend
zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie für die vortreffliche Förderung, die er
mir hat zuteil werden lassen. Er war und ist mir ein besonders geschätzter An-
sprechpartner, der sich durch eine besondere Aufmerksamkeit und inspirierende Ge-
danken auszeichnet. Ich bin glücklich, für einige Zeit als Mitarbeiterin auch an sei-
ner Professur tätig gewesen zu sein. Nach seiner Pensionierung im Februar 2013
werden ihn nicht nur die Kölner Studenten vermissen; er wird im Institut für Straf-
recht und Strafprozessrecht sehr fehlen.

Dieses Vorwort möchte ich zudem nutzen, eines verehrten Lehrers zu gedenken
und ihm posthum zu danken: Herrn Professor Dr. Dr. h. c. mult. Hans Joachim
Hirsch. Ihn durfte ich während seiner Zeit als Emeritus im Institut für Strafrecht
und Strafprozessrecht an der Universität zu Köln kennenlernen. Ich bedaure sehr,
dass er die Fertigstellung dieser Arbeit nicht mehr miterleben konnte. Viele lehrrei-
che Gespräche mit ihm haben meine Arbeit bereichert. Aber auch darüber hinaus
war der Austausch mit ihm stets einzigartig, lehrreich und kurzweilig. Dass die vor-
liegende Arbeit in der von ihm mitgegründeten Reihe der Kölner Kriminalwissen-
schaftlichen Schriften erscheinen darf, ist mir auch aus diesem Grund eine beson-
dere Ehre. Hierfür danke ich ebenfalls den die Reihe herausgebenden Kölner Pro-
fessoren.



An dieser Stelle darf ich auch dem großartigen Kollegenkreis des Instituts für
Strafrecht und Strafprozessrecht danken. Hervorheben möchte ich hierbei das Team
von Herrn Professor Kreß, das die Bezeichnung als meine Lehrstuhl-Familie wahr-
lich verdient. Nicht nur die hohe Fachkompetenz, die dieses Umfeld prägt und einen
regen fachlichen Gedankenaustausch fördert, wusste und weiß ich sehr zu schätzen.
Das kollegiale Miteinander und ein weit darüber hinausgehender starker freund-
schaftlicher Zusammenhalt trugen wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit bei. Be-
sonders danken möchte ich dem „Triumvirat“ des Lehrstuhls, bestehend aus Dr. Lars
Berster, Nikolaos Gazeas, LL.M. (Auckland), und Dr. Björn Schiffbauer, an deren
Seite zu arbeiten mir stets eine besondere Freude war. Sie waren und sind noch im-
mer Garanten für juristische Diskussionen auf höchstem Niveau, begleitet von rheto-
rischen Finessen, wie wir sie auch von unserem Chef nicht anders gewohnt sind.
Ihre fachliche wie auch menschliche Unterstützung sowie zahlreiche schöne gemein-
same Erlebnisse werde ich in allerbester Erinnerung behalten. Erwähnen möchte ich
an dieser Stelle auch Dr. Till Gut und Felix Baenisch. Ihnen danke ich ebenfalls für
einen wertvollen Erfahrungsaustausch und eine wunderbare gemeinsame Zeit am
Lehrstuhl. Daneben möchte ich Frau Birgit Orth danken, die mit ihrem Engagement
im Sekretariat des Lehrstuhls eine große Hilfe war und ist.

Auch den Mitarbeitern der Professur für Strafrecht und Strafprozessrecht von
Herrn Professor Seier, die mich herzlich willkommen geheißen und in ihr Team auf-
genommen haben, gebührt mein Dank. Besonders danken möchte ich hier Dr. Diana
Hembach für die hervorragende wie angenehme Zusammenarbeit insbesondere im
Lehrbetrieb.

Diese Arbeit ist meiner Familie gewidmet, die mich nicht nur während meiner
Promotionszeit unterstützt hat, sondern mir in jeder Lage meines Lebens bedin-
gungslos Rückhalt gibt. Meinen Eltern, Carmen Müller und Ralf Herrmann, danke
ich herzlich dafür, dass sie mir vertrauensvoll sämtliche Freiheiten gegeben haben
und stets an mich glauben. Auch meinen Geschwistern Dennis und Fabienne danke
ich für den innigen Zusammenhalt.

Mein lieber Freund Nikolaos Gazeas hat mir bei der Erstellung der Arbeit stets
den nötigen Rückhalt geboten und mir geduldig größtes Verständnis entgegenge-
bracht. Ihn an meiner Seite zu wissen, gab und gibt mir seit vielen Jahren Kraft und
Sicherheit – hierfür danke ich ihm in Liebe.

Schließlich möchte ich auch Andrea Boldan und Heike Schüler sowie Tim Thavi-
sin, M.B.L., für die Unterstützung durch ihre treue Freundschaft und ihr besonderes
Einfühlungsvermögen danken.

Köln, im März 2013 Mareike Herrmann
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Einleitung

Alles Gescheite ist schon gedacht worden;
man muß nur versuchen, es noch einmal zu denken.

Johann Wolfgang von Goethe1

Eine weitere Monographie zum Rücktritt vom Versuch nach § 24 StGB! Gibt es
zu dieser Thematik überhaupt noch etwas zu sagen? So lautete auch die Reaktion
auf die an die Verfasserin gerichtete Frage nach ihrem Dissertationsthema oftmals:
„Was will man denn dazu noch schreiben?“ und „Das ist aber ein weites und um-
fangreiches Thema – übernimmt man sich dabei nicht?“ Beide Aussagen sind mit
ihren geäußerten Zweifeln in gewisser Weise verständlich – aber nur auf den ersten
Blick.

Man könnte meinen, alle de lege lata im Zusammenhang mit § 24 StGB beste-
henden neuralgischen Punkte sind vor dem Hintergrund einer enormen Literatur-
fülle und Jahrhunderte alter Wissenschaftsdebatten ausdiskutiert. Auch steht die
Rechtsprechung jedenfalls bei der Anwendung der Rücktrittsregel nicht vor unlös-
baren Schwierigkeiten. Und dennoch: Dass etwas in der Praxis irgendwie funktio-
niert, muss nicht unbedingt heißen, dass man sich mit einer Problematik nicht mehr
auseinandersetzen sollte oder gar muss.

Die Tatsache, dass es hierzu eine Flut an Literatur gibt, die es zu bewältigen gilt,
könnte zwar zunächst abschreckend wirken – man kann dies indes als eine Heraus-
forderung betrachten, derer man sich annimmt. Zu bedenken ist hierbei nicht zu-
letzt, dass bei einem so alten Thema wie dem Rücktritt vom Versuch über die Jahre
ältere Schriften selbst bei gründlicher Auswertung leicht übersehen werden können.
Zudem kann es passieren, dass bedeutsame Aspekte „überlesen“ und deshalb nicht
mehr weiter überliefert und aufgegriffen werden oder dass einzelne Gedanken
schlicht nicht wahrgenommen werden – etwa weil der Fokus auf eine bestimmte
Fragestellung gelegt wurde. Schon aus diesem Grunde lohnt eine erneute Sichtung
des vorhandenen Materials. Freilich kann im Rahmen dieser Arbeit nicht jede um-
strittene Frage umfassend dargestellt werden. Dies wäre weder weiterführend noch
nötig. Dort, wo es sinnvoll erscheint, wird auf bestehende gute Darstellungen zu je-
der wichtigen Problematik verwiesen.

Die vorliegende Arbeit untersucht die de lege lata in § 24 StGB enthaltenen Tat-
bestandsmerkmale und wird vieldiskutierte Problempunkte benennen. Hierbei sol-

1 Maximen und Reflexionen, Betrachtungen im Sinne der Wanderer.



len allerdings nicht derzeit bestehende Meinungsstreitigkeiten um jeweils eine wei-
tere Ansicht bereichert werden – dies wäre kein sinnvolles Erkenntnisziel. Es geht
nicht darum, bei der Analyse des geltenden Rechts das Rad neu zu erfinden. Viel-
mehr soll die Erörterung der derzeitigen Rücktrittskonzeption den Blick für Überle-
gungen de lege ferenda öffnen. Solche Erwägungen werden nicht nur in dieser Ar-
beit für geboten gehalten. So meint Geilen2, die Anwendung der aus seiner Sicht zu
weiten Rücktrittsregelung führe zu einem „strafrechtlichen Lotteriespiel“; Schmid-
häuser3 sieht „manche unbefriedigenden Zufallsergebnisse“, und Ulsenheimer4 hält
im Anschluss an diese beiden Autoren die Ausgestaltung und Anwendung der
Rücktrittsvorschrift sogar „aus rechtsstaatlicher Sicht“ für beängstigend. Freund5

schließlich bezeichnet die Regelung des § 24 StGB als „missraten“ und fordert eine
Reform.

Dies leitet über zu der nächsten kritischen Frage: Können Gedanken de lege
ferenda zu diesem Thema Folgen haben? – Es sind derzeit keine Reformen im dog-
matischen Teil des Allgemeinen Teils in Sicht, und das gilt auch für den Rücktritt
vom Versuch. Doch wäre es unangebracht, allein deshalb eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Verbesserungsmöglichkeiten zu unterlassen, weil deren
zeitnahe Umsetzung nicht zu erwarten ist. Wissenschaftliche Überlegungen finden
im Übrigen nicht nur im nationalen Recht Beachtung, sondern sie können auch
rechtsvergleichend herangezogen werden. So sei bereits an dieser Stelle darauf hin-
gewiesen, dass der Rücktritt etwa im englischen Recht bis heute als Rechtsfigur we-
der anerkannt noch normiert ist.6 Sollte sich die Tendenz im englischen Recht im
Laufe der Zeit ändern, würde sich sicher der Blick auch auf Rechtsordnungen rich-
ten, die seit jeher oder seit langem eine Rücktrittsregelung vorsehen. Spätestens
dann dürften neuere Erwägungen zu einer Änderung tatbestandlicher Voraussetzun-
gen oder der Rechtsfolgen interessant und von Relevanz werden. Kritische Analy-
sen zum geltenden deutschen Rücktrittsrecht könnten sich schließlich auch im Zuge
der Europäisierung des Strafrechts und bei der Praxis des Völkerstrafrechts als hilf-
reich erweisen.

Nach einer kurzen Einführung zum dogmatischen Standort der Rücktrittsrege-
lung in § 24 StGB werden im zweiten Kapitel die Voraussetzungen des Aufgebens
und des Verhinderns der Tatvollendung sowie des ernsthaften Bemühens um die
Tatverhinderung untersucht. Das dritte Kapitel widmet sich dem Freiwilligkeits-
merkmal, dessen Auslegung besonders umstritten ist. Das vierte Kapitel beleuchtet
die Rechtsfolge des Rücktritts, wobei kritische Überlegungen zu der Straflosigkeits-
anordnung angestellt werden. Im Anschluss hieran werden in Kapitel 5 Rücktritts-
konzeptionen ausländischer Rechtsordnungen aufgezeigt. Das Hauptaugenmerk

16 Einleitung

2 JZ 1972, 335 (343).
3 Strafrecht AT, 1970, S. 498, Rn. 15 /75.
4 Grundfragen, S. 3.
5 GA 2005, 321 (331).
6 Hierzu unten Kapitel 5 XIII. 2.



wird dabei auf England und die Vereinigten Staaten von Amerika gelegt. Sämtliche
Überlegungen bilden die Grundlage dafür, im sechsten Kapitel die eigene Konzep-
tion vorzustellen.
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